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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

1. Der Vorsitzende fechtet seine Abberu-

fung nicht an  

 

Der aus der Besetzung des GmbH-Organs 

abberufenen Person steht keine Legitimati-

on zur Erhebung der Klage auf die Feststel-

lung der Nichtigkeit des gesetzwidrigen 

Gesellschafterbeschlusses zu – so hat das 

Oberste Gericht im am 1. März 2007 ge-

fassten Beschluss von 7 Richtern (III CZP 

94/06) anerkannt. 

Die Meinungsverschiedenheiten zu dieser 

Frage betrafen Art. 250 Punkt 1 Gesetz-

buch für Handelsgesellschaften, dessen 

Bestimmungen die Befugnis zur Erhebung 

der Klage auf die Aufhebung des Beschlus-

ses der GmbH-Gesellschafter oder Klage 

auf die Feststellung seiner Nichtigkeit unter 

anderem den einzelnen Mitgliedern des 

Vorstands, des Aufsichtsrates sowie der 

Revisionskommission zuerkennen. 
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Was soll man aber tun, wenn ein Gesell-

schafterbeschluss von einem bereits ehe-

maligen Vorstandsmitglied angefochten 

wird? 

 

Die bisherige Kaution von 250.000 PLN, die 

diejenigen Steuerzahler belastet hat, die 

ihre wirtschaftliche Tätigkeit beginnen bzw. 

kürzer als ein Jahr tätig sind und in der 

Europäischen Union tätig sind. Die Pflicht 

eine Kaution zu hinterlegen wird von einer 

Garantiezahlung ersetzt, deren Wert sich 

nach Höhe der späteren Rückerstattung 

richten wird. Kleine Unternehmer werden in 

Tausend berechnet ein- oder zweistellige 

Summen zu bezahlen, dagegen große Un-

ternehmen werden Beiträge, in Millionen 

berechnet, entrichten. 

 



 

2. Zahlungstermin  
 

Kann der Gläubiger bei einem gegenseiti-

gen Vertrag seinem Schuldner beispiels-

weise eine 12-stündige Frist zur Erfüllung 

der Verpflichtung setzen, ohne mit dem 

Gesetz in Konflikt zu geraten? Das Obers-

te Gericht hat anerkannt, dass dies zuläs-

sig ist.  
 

Wenn eine der Parteien des gegenseitigen 

Vertrags in Leistungsverzug gerät, kann ihr 

die andere Partei gemäß dem polnischen 

Zivilgesetzbuch (Art. 491 § 1 Polnisches 

Zivilgesetzbuch) eine zusätzliche Frist zur 

Erfüllung der Verpflichtung mit der Dro-

hung setzen, dass sie im Falle des frucht-

losen Ablaufs der gesetzten Frist vom Ver-

trag abtreten kann. In der Regel werden 3-, 

5-, 7-tägige oder längere Fristen gesetzt. 

Das Oberste Gericht hat aber in seiner 

neulichen Entscheidung anerkannt, dass 

angesichts der Verhältnisse, die zwischen 

den Parteien des gegenseitigen Vertrags 

bestanden, sogar mehrstündige Frist zur 

Erfüllung der Verpflichtung angemessen 

und gesetzmäßig ist. 
 

 

3. Die Einlage des Gesellschafters in die 

umgewandelte Kommanditgesell-

schaft  
 

Heutzutage kann man einen wesentlichen 

Zuwachs der Anzahl von Umwandlungen 

der Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung in die Kommanditgesellschaften beo-

bachten.  

Der Grund für derartige Umstrukturierun-

gen von Handelsgesellschaften sind vor 

allem steuerliche Vorteile. Bei Gesellschaf-

ten mit beschränkter Haftung tritt die so 

genannte wirtschaftliche Doppelbesteue-

rung auf, die darauf beruht, dass die Ge-

sellschaft Steuerzahler der Körperschafts-

steuer [CIT] ist und die Gesellschafter als 

natürliche Personen zusätzlich Steuerzah-

ler der Einkommensteuer [PIT] von der 

ausgeschütteten Dividende sind.  

 

Schon bei der Vorbereitung auf die Um-

wandlung treten jedoch sehr oft viele 

ernsthafte Probleme auf, wie zum Beispiel 

die Bestimmung des Wertes der von den 

Gesellschaftern in die umgewandelte Ge-

sellschaft, d.h. in die Kommanditgesell-

schaft, geleisteten Einlagen. Eine unrichti-

ge Bestimmung der Einlagen von Kom-

manditisten kann zu einer größeren als die 

beabsichtigte Vermögenshaftung sowie zu 

einer Reihe von Dilemmas bei der Regist-

rierung der Umwandlung führen. 
 

 

4. Die Ordnungen, die die Nutzung der 

Betriebsfonds für Sozialleistungen 

bestimmen, zur Korrektur  
 

Noch in dieser Saison können die Arbeit-

nehmer einen Zuschuss zum Urlaub im 

Ausland aus dem Betriebsfonds für Sozial-

leistungen [Zakładowy Funduszu 

Świadczeń Socjalnych] bekommen.  

 

 



 

Am 28. März hat das polnische Verfas-

sungsgericht entschieden, dass die Vor-

schriften des Gesetzes über den Betriebs-

fonds für Sozialleistungen in diesem Be-

reich, in welchem sie es den Arbeitneh-

mern verbieten, die vom Arbeitgeber zu 

erbringenden Leistungen für verschiedene 

Erholungsformen sowie Kultur-, Bildungs-, 

Sport- und Erholungsaktivitäten zu nutzen, 

wenn diese im Ausland geleistet werden, 

verfassungswidrig sind. Nach der Meinung 

des Verfassungsgerichts haben die in Fra-

ge gestellten Vorschriften den zur Nutzung 

der Zuschüsse des Betriebsfonds Berech-

tigten die freie Wahl des Erholungsortes 

beschränkt. 

 

 

5. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst oder 

wie soll man den Namen der Domäne 

registrieren  

 

Ein leistungsfähiges und effektives Marke-

ting verlangt von den Unternehmern Hand-

lungen auf immer neuen Gebieten, und 

das beste Medium, das einen unbe-

schränkten Kontakt mit potentiellen Kun-

den garantiert, ist das Internet. Die Kunden 

finden den Unternehmer am einfachsten, 

wenn der Firmenname einen Teil der In-

ternetadresse bildet. Es lohnt sich also, 

den Firmennamen als den Namen der 

Domäne zu registrieren. Das Prinzip lautet: 

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.  

Die „Verspäteten“ können den Namen der 

Domäne abkaufen oder den Namen der 

Domäne mit einer anderen Erweiterung 

registrieren. Nur in qualifizierten Fällen von 

so genannter „abusiver“ Registrierung 

kann man sich um Annullierung der Regist-

rierung oder um die Übertragung des 

Rechts auf den Namen der Domäne auf 

den Berechtigten bewerben. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen 

selbstverständlich sehr gerne zur Ver-

fügung! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Sozietät Jürgen Geiling & Partner GbR 
durch 
 
 
 
Christian Geiling, MBA 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Steuerrecht 
 


